
Satzung des Fördervereins der Grundschule Rollhof e.V. 

§ 1 Name und Sitz 
 
1.1 Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Rollhof e.V. 
 
1.2 Er wird rechtskräftig durch die Eintragung in das Vereinsregister. 
 
1.3 Der Sitz des Vereins ist Schwäbisch Hall 
 
 
§2 Zweck 
 
2.1 Zwecke des Vereins sind, die ideelle, die materielle und personelle Förderung 
der Grundschule Rollhof mit dem Ziel, Schüler und Lehrerkollegium 
ausbildungsfördernd zu unterstützen. 
Er tut dies durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für den personellen und 
sachlichen Ausbau der Schule. 
 
2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Sein Zweck ist nicht auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet. Mittel des Vereins dürfen nur für den 
satzungsmäßigen Zweck verwendet werden.  
 
2.3 Der Verein kann besondere Veranstaltungen der Schule finanziell 
unterstützen. 
 
 
§3 Mitgliedschaft 
 
3.1 Dem Verein können als Mitglieder angehören: 
Einzelpersonen, Firmen, Vereine und sonstige Körperschaften , die bereit sind, 
die Ziele des Vereins zu unterstützen. 
 
3.2 Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Dieser 
kann den Aufnahmeantrag ohne Angaben von Gründen ablehnen. In diesem Fall 
ergeht eine schriftliche Benachrichtigung. 
 
3.3 Bei der Aufnahme ist der Betrag für das laufende Schuljahr in voller Höhe 
fällig. Der Mitgliedsbeitrag der folgenden Jahre wird im ersten Quartal des 
jeweiligen Geschäftsjahres fällig. 
 
3.4 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
 
3.5 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand und ist nur 
zum Ende eines Schuljahres möglich. Die Austrittserklärung muss dem Vorstand 
spätestens bis zum 30.06 eines Kalenderjahres schriftlich vorliegen. 
 
3.6 Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der 
Zahlung von Jahresbeiträgen im Rückstand ist. 
 
3.7 Wenn ein Mitglied die Interessen des Vereins in grober Weise verletzt, kann 



es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor 
Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur schriftlichen oder 
mündlichen Stellungnahme zu geben. 
 
3.8 Der Ausschluss ist dem Mitglied durch einen eingeschriebenen Brief 
mitzuteilen. 
 
3.9 Gegen den Beschluss des Vorstandes kann innerhalb von zwei Wochen 
Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entscheidet die nächste 
ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
    
§4 Beiträge-Geschäftsjahr 
 
4.1 Die Mitgliederversammlung setzt den Jahresbeitrag fest. 
    
4.2 Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr (beginnt mit dem 1. August und endet 
mit dem 31 Juli). 
 
 
§5 Organe des Vereins 
 
5.1 Der Vorstand 
    
5.2 Die Mitgliederversammlung 
 
 
§6 Vorstand 
 
6.1 Dem Vorstand gehören an:  
 

• Der/die Vorsitzende 
• Der/die stellvertretende Vorsitzende 
• Der/die Kassenwart/in 
• Der/die Schriftführer/in 
• Der/die Beisitzer/in 

 
6.2 Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wählbar ist jedes volljährige Mitglied des Vereins. Bis zur Neuwahl bleiben die 
Vorstandsmitglieder 
im Amt. Wenn ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf vorzeitig ausscheidet, muss 
innerhalb  
eines Monates eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt werden, 
bei der der  
Vorstand nachgewählt wird. 
 
6.3 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und entscheidet über die 
Vergabe der Fördermittel 
des Vereins. Der Vereinsvorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben einen 
Beirat und Ausschüsse 
berufen. 



6.4 Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der/die Vorsitzende und der/die 
stellvertretende   
Vorsitzende. Jeder der Beiden ist einzelvertretungsberechtigt. 
 
6.5 Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der Stimmen. 
 
6.6 Über die Sitzung des Vereins ist ein Protokoll zu führen, das zumindest die 
gefassten Beschlüsse 
enthält und vom Schriftführer und dem Vorsitzenden der Sitzung zu 
unterschreiben ist. 
 
6.7 Der Kassenwart hat über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins 
ordnungsgemäß Buch zu führen und der Mitgliederversammlung einen 
schriftlichen Kassenbericht vorzulegen. 
Er führt die Kasse im Einvernehmen mit dem Vorstand. Vor der jeweiligen 
Mitgliederversammlung prüfen die Kassenprüfer die Kassen- und 
Rechnungsführung und geben das Ergebnis der Mitgliederversammlung bekannt. 

 
 
§7 Kassenprüfer   
 
Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre, aus der Mitte der aktiven 
Mitglieder, zwei Kassenprüfer, welche die Jahresrechnung des Vorstands prüfen 
und der Mitgliederversammlung darüber berichten. Ihr Prüfbericht ist bis zu der 
ersten Mitgliederversammlung, in der über die Entlastung des Vorstandes 
entschieden wird, spätestens jedoch nach Abschluss des Geschäftsjahres 
abzuschließen. 
 
 
§8 Mitgliederversammlung 
 
 
8.1 Die Mitgliederversammlung tritt, auf schriftliche Einladung des Vorstandes, 
mindestens einmal jährlich zusammen. 
    
8.2 Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 
<="" p=""> 

• Wahl des Vorstands 
• Wahl von zwei Kassenprüfern für das laufende Geschäftsjahr 
• Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts 
• Entlastung des Vorstands 
• Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 
• Entscheidung über Anträge 
• Satzungsänderung 
• Auflösung des Vereins 

 
8.3 Eine außerordentliche Mitgliedsversammlung findet statt, wenn es das 
Vereinsinteresse nach Auffassung des Vorstandes erfordert oder wenn ¼ der 
Mitglieder die Einberufung unter schriftlichen Angaben des Grundes verlangt oder 
eine Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes ansteht (siehe 6.2). 



 
8.4 Mitgliederversammlungen sind mindestens 14 Tage vor Abhaltung der 
Versammlung schriftlich einzuberufen. Die Tagesordnung ist bekannt zu geben. 
 
8.5 Anträge sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich beim Vorstand einzureichen. Antragsberechtigt sind: 

• Mitglieder des Vereins 
• Schulleitung 
• Schulkonferenz 
• Elternbeirat 

Anträge, die erst während der Mitgliederversammlung gestellt werden, kommen 
dann zur Verhandlung, wenn sie von mindestens ¼ der anwesenden Mitglieder 
unterstützt werden.  
 
8.6 Die Mitgliederversammlung führt der/die Vorsitzende, im Verhinderungsfall 
sein Stellvertreter. 
 
8.7 Stimmberechtigt sind nur anwesende Mitglieder. 
 
8.8 Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. In der Mitgliederversammlung wird 
grundsätzlich offen, durch 
Handaufheben abgestimmt, wenn kein Mitglied eine geheime Abstimmung 
beantragt. 
Satzungsänderungen erfordern die Mehrheit von ¾ der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 
Soll die Satzung geändert oder neu gefasst werden, bedarf es der Ankündigung 
der Neuregelung in vollem Wortlaut in der Einladung. Für die Auflösung des 
Vereins ist die Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
erforderlich. Hierzu bedarf es der Ankündigung in der Einladung. 
 
8.9 Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen des Vereins an den Schulträger, die 
Stadt Schwäbisch Hall, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke im Sinne §2 dieser Satzung für die Grundschule Rollhof zu verwenden 
hat. 
 
 
Die Satzung wurde in dieser Fassung am 25.04.2005 verabschiedet und wird mit 
der Eintragung in das Vereinsregister wirksam. 
 
 
Andreas Frese 

 


